
Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 26.04.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 13 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 14
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Herr Gemeinderat Armin Haller
Herr Gemeinderat Oliver Klenk
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik

Unentschuldigt :

Herr Gemeinderat Dieter Beck

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

Öffentlicher Teil

1.1. Bekanntgaben
– Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner
Ausschüsse

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner
Ausschüsse bekannt:

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 03.05.2022
 Sitzung des Gemeinderats 17.05.2022

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
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1.2. Bekanntgaben
- Veranstaltungen zum Gemeindejubiläum 50 Jahre Berglen

Bürgermeister Holger Niederberger stellt nachfolgend das Programm anlässlich des
Gemeindejubiläums 50 Jahre Berglen vor. Im Amtsblatt erfolgte bereits in der vergangenen
Woche eine Berichterstattung. Zudem sollen Flyer der nächsten Ausgabe des Amtsblatts
beigefügt werden. Auf den Social-Media-Kanälen und auf Plakaten wird das Gemeindejubiläum
ebenfalls beworben. Es sind viele Veranstaltungen geplant, die von der Gemeinde,
verschiedenen Vereinen und einzelnen BürgerInnen organisiert werden. In Planung ist auch eine
Festzeitung, die einen kleinen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre gibt.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Hauptamt
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1.3. Bekanntgaben
- Geflüchtete aus der Ukraine - aktueller Stand

Der Vorsitzende gibt nachfolgend einen aktuellen Stand über die Geflüchteten aus der Ukraine.
Stand 20.04.2022 sind 2.078 Geflüchtete im Rems-Murr-Kreis. 26 Personen (19 Erwachsene
und 7 Kinder) sind dezentral und in privaten Unterkünften in der Gemeinde Berglen
untergebracht. Es werden aber auch weiterhin Patenschaften und Wohnraum gesucht. Am
06.04.2022 hat das Integrationsteam zum ersten Mal das Begegnungskaffee organisiert. Die
Veranstaltung hat viel Zulauf erhalten und war ein großer Erfolg. In einem regen Austausch
treffen sich Geflüchtete, Familien und Ehrenamtliche seitdem regelmäßig einmal in der Woche
(dienstags um 15 Uhr in Räumen des Jugendtreffs), um sich in einer informativen und
kommunikativen Atmosphäre auszutauschen. Eine ehrenamtliche Kinderbetreuung wurde
ebenfalls eingerichtet und findet Montag, Donnerstag und Freitag jeweils am Vormittag statt.
Aktuelle Informationen und Möglichkeiten der Unterstützung werden regelmäßig im Amtsblatt
veröffentlicht. Abschließend dankt der Vorsitzenden allen, die sich engagieren.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Ordnungsamt
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1.4. Bekanntgaben
- Neue Öffnungszeiten im Rathaus

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass individuelle Termine und regelmäßige Öffnungen ohne
Terminvergabe ab jetzt wieder möglich sind.

Die Öffnungszeiten des gesamten Rathauses sind:

 Montag:  8.30 Uhr – 12.00 Uhr
 Mittwoch: 14.00 Uhr – 18.30 Uhr
 Freitag:   8.30 Uhr – 12.00 Uhr

Zusätzlich hat das Bürgerbüro folgende Öffnungszeiten:

 Dienstag: 7.00 Uhr – 12.00 Uhr
 Donnerstag: 8.30 Uhr – 12.00 Uhr

Für den Vorsitzenden ist dies eine gute Mischung aus dem Service für BürgerInnen und
sinnvollen Workflow im Rathaus.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Hauptamt
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1.5. Bekanntgaben
- Stadtradeln 2022

Der Vorsitzende informiert, dass die internationale Kampagne des Klimabündnisses
“Stadtradeln” am 3. Juli 2022 startet. Die Kampagne möchte jährlich Menschen anregen,
möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen. Um
dieses Mobilitätsverhalten weiter zu fördern, werden die Bürgerinnen und Bürger von Berglen
auch in diesem Jahr eingeladen, am Wettbewerb “Stadtradeln” teilzunehmen. Um mit gutem
Beispiel voranzugehen und die Gesundheit der Belegschaft zu fördern, hat die Gemeinde
Berglen als Arbeitgeber ein eigenes Team gegründet. Es gibt verschiedene Teams, bei denen
man sich registrieren kann. Der Vorsitzende ruft die Gemeinderäte dazu auf, im
Gemeinderatsteam mitzumachen.

Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis.

Verteiler: 1 x Hauptamt
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1.6. Bekanntgaben
- Vergabe der Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der
Friedhofskapelle in Hößlinswart

Der Vorsitzende informiert, dass in der Sitzung des Gemeinderats am 08.02.2022 beschlossen
wurde, die noch fehlenden Gewerke auszuschreiben und durch die Verwaltung zu beauftragen.
Obwohl eine Vielzahl von Firmen angefragt wurde, gingen leider nur sehr wenige Angebote pro
Gewerk ein. Bedingt dadurch und die schwierige Situation auf dem Baustoffmarkt muss für das
Projekt von einer Kostensteigerung i.H.v. rd. 10% ausgegangen werden. Der Beginn der
Bauarbeiten wurde auf Ende dieser Woche terminiert.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Bauamt
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1.7. Bekanntgaben
- Betreuung des Vergabeverfahrens für die Planungsleistungen zur
Modernisierung und Ertüchtigung der Kläranlage

Wie in der Sitzung am 14.12.2021 durch den Gemeinderat beschlossen, wurde nach der
Genehmigung des Gemeindehaushalts 2022 nun das Beratungsunternehmen Drees & Sommer
mit der Betreuung des VgV-Verfahrens für die Planungsleistungen zur Modernisierung und
Ertüchtigung der Kläranlage beauftragt, so Bürgermeister Holger Niederberger. Drees & Sommer
wird die Gemeindeverwaltung bei der Ausschreibung der Planungsleistungen sowie der
Erstellung von Kriterienkatalogen und dem Auswahlverfahren unterstützen. Nach dem aktuellen
Zeitplan können die Planungsleistungen voraussichtlich im 4. Quartal 2022 aufgrund des
Gemeinderatsbeschlusses vom 14.12.2021 durch die Verwaltung vergeben werden.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Bauamt
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1.8. Bekanntgaben
- Glasfaserausbau der Deutschen Telekom in Berglen

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Deutsche Telekom voraussichtlich bis zur Sommerpause
2022 mit dem Glasfaserausbau im Berglen beginnen wird. Der erste Bauabschnitt umfasst die
Ortsteile Steinach, Gewerbegebiet Erlenhof, Lehnenberg, Spechtshof und Reichenbach. Weitere
Ortsteile folgen im zweiten Bauabschnitt voraussichtlich im kommenden Jahr. Ein Vertreter der
Deutschen Telekom wird das Projekt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am
21.06.2022 vorstellen.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Bauamt
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1.9. Bekanntgaben
- Förderung der Feldwegmodernisierung durch das Land Baden-
Württemberg

Der Vorsitzende informiert, dass die Gemeinde eine Landeszuwendung in Höhe von 79.200 € für
die Modernisierung von Feldwegen in Hößlinswart (ca. 466 m), Reichenbach/Steinach (ca. 720
m) und Streich (ca. 331 m) erhält. Der Baubeschluss und die Beschlussfassung zur
Ausschreibung der Maßnahmen durch den Gemeinderat ist nach der Sommerpause geplant.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Bauamt
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1.10. Bekanntgaben
- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 08.03.2022 gefassten
Beschlüsse

Bürgermeister Niederberger gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten
nichtöffentlichen Sitzung am 08.03.2022 Beschlüsse über den Ankauf von Grundstücken und
über die Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes
gefasst hat. Des Weiteren wurde der Bürgermeister ermächtigt, eine Mitarbeitende der
Gemeinde Berglen höherzugruppieren.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 08.03.2022

Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Sitzung am 08.03.2022
Geburtstag hatten, nachträglich Glückwünsche aus:

 Gemeinderätin Ulrike Höflich 22. März
 Gemeinderat Dieter Beck 7. April
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Spielplatz Gamsstraße in Hößlinswart

Gemeinderätin Zeller erkundigt sich, wie es beim Spielplatz in Hößlinswart weitergeht.

Der Vorsitzende informiert, dass geplant ist, einen Masterplan für die Instandsetzung der
Spielplätze in der Gemeinde Berglen aufzustellen. Am 28.04.2022 soll eine Begutachtung der
Spielplätze durch das Bauamt / Bauhof / Bürgermeister stattfinden und anschließend eine
Priorisierung erfolgen. Über die Ergebnisse soll voraussichtlich in einer der nächsten
Gemeinderatssitzungen berichtet werden.

Zum angesprochenen Spielplatz am Neubaugebiet Unterer Hohenrain in Hößlinswart führt
Bauamtsleiter Rabenstein aus, dass der Spielplatz vom Bauhof modernisiert wird daher derzeit
noch gesperrt sei. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung (Zaun) wird sich die
Maßnahme noch einige Zeit hinziehen.

Verteiler: 1 x Bauamt
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Festakt anlässlich des Gemeindejubiläums 50 Jahre Berglen

Zur Nachfrage von Gemeinderätin Höflich teilt der Vorsitzende mit, dass zum Festakt anlässlich
des Gemeindejubiläums 50 Jahre Berglen auch Delegationen aus beiden Partnergemeinden
anreisen werden.

Verteiler: 1 x Hauptamt
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3. Bürgerfragestunde

1. Ausbesserungsmaßnahmen bei Feldwegen

Herr Baumann aus Steinach erkundigt sich, ob die unter TOP 1.9 bewilligten Fördergelder
ausschließlich für Modernisierungsmaßnahmen verwendet werden oder ob auch
Ausbesserungsarbeiten an Feldwegen vorgenommen werden können. Einige Feldwege sind
schadhaft, die Schlaglöcher sollten dringend ausgebessert werden.

Bauamtsleiter Rabenstein informiert, dass es sich bei den Landeszuwendungen in Höhe von
79.200 € um projektbezogene Zuschüsse handelt. Ausbesserungsmaßnahmen werden im
laufenden Betrieb vom Bauhof vorgenommen. Er bittet Herrn Baumann, diesbezüglich direkt mit
dem Bauamt Kontakt aufzunehmen und die Schäden zu melden.

2. Verlegung der Bushaltestelle in Steinach

Herr Baumann aus Steinach spricht die geplante Verlegung der Bushaltestelle in die
Silberpappelstraße an. Die Bushaltestelle befindet sich dann im rückwärtigen Bereich der Schule
und kann schlecht eingesehen werden. Öfters sitzen Kinder alleine an der Bushaltestelle und
warten.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass über die Bushaltestellen in Steinach in der letzten
Gemeinderatssitzung am 08.03.2022 ausführlich diskutiert wurde. Viele Varianten wurden
geprüft. Der barrierefreie Umbau ist notwendig und nur an diesem Standort zu realisieren. Erst
gestern hat eine erneute Begehung mit dem Straßenverkehrsamt und der Polizei stattgefunden.
Die Bedenken von Herrn Baumann sind nicht ganz unbegründet. Von Rektor Ziegler wurde
jedoch zugesagt, dass von Seiten der Schule eine Aufsicht an beiden Haltepunkten
gewährleistet sein muss.

Verteiler: 1 x Bauamt
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4. Örtliche Bedarfsplanung für die Kinderbetreuungseinrichtungen in
Berglen

Auf die Sitzungsvorlage 27/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Hauptamtsleiterin Ehmann stellt die örtliche Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen
vor. Aus dieser geht hervor, dass für das Kindergartenjahr 2023/2024 spätestens im April 2024
32 neue Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahren benötigt werden. Zum Ende des
Kindergartenjahrs 2024/2025 ist ein weiterer Bedarf von 65 Betreuungsplätzen notwendig. Die
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren sind nach heutiger Berechnung ausreichend.

Zur Nachfrage von Gemeinderätin Zeller teilt Hauptamtsleiterin Ehmann mit, dass für Kinder
unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen zwei Plätze angerechnet werden. In der Regel
können fünf Kinder unter drei Jahren Plätze in Gruppen Ü3 belegen. Bei der Berechnung des
Platzbedarfs wurde die Belegung von Ü3-Plätzen durch Kinder U3 in altersgemischten Gruppen
berücksichtigt.

Der Vorsitzende betont, dass weitere Plätze geschaffen werden müssen. Die Bedarfsdeckung
des Defizits soll zu einem anderen Zeitpunkt beschlossen werden.

Gemeinderat Scherhaufer weist darauf hin, dass man bislang wenig Puffer im Personalbereich
für unvorhergesehene Maßnahmen und Krankheitsfälle gehabt hatte.

Der Vorsitzende führt aus, dass es Ziel der Gemeinde Berglen sein muss, möglichst attraktive
Arbeitsbedingungen und –plätze zu schaffen. Die Verwaltung wird einen Maßnahmenkatalog
ausarbeiten, mit welchen Zusatzleistungen Fachkräfte für Berglen angeworben werden können.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

Die örtliche Bedarfsplanung für Kinderbetreuungseinrichtungen wird wie folgt



festgestellt:

1. Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren (U 3)
Im Kitajahr 2022/2023 stehen genug Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren
zur Verfügung.
Da die Kinder ab zwei Jahren in AM-Gruppen betreut werden können, wird der
Bedarf mit dem weiteren Ausbau der Ü 3 -Plätze in altersgemischten Gruppen
gedeckt (siehe 2.).

2. Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder über drei Jahren (Ü 3)
Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt liegt
ab dem Kitajahr 2023/2024 über dem Bestand. Um den Bedarf zu decken, werden
insgesamt mindestens 60 zusätzliche Ü 3-Betreuungsplätze benötigt.
Zur Schaffung dieser Betreuungsplätze sollen drei weitere Gruppen eingerichtet
werden, davon mindestens eine Gruppe spätestens zum Ende des Kitajahres
2023/2024 und drei Gruppen zum Ende des Kitajahres 2024/2025.
Bei der Wahl der Betreuungsform wird berücksichtigt, dass teilweise auch der
Bedarf zur Betreuung von Kindern ab zwei Jahren damit abgedeckt wird, weshalb
mindestens zwei Gruppen altersgemischt für Kinder von zwei Jahren bis
Schuleintritt eingerichtet werden sollen.

3. Bedarf an Ganztagesplätzen für Kinder von einem Jahr bis Schuleintritt
Die zusätzlichen Plätze werden mit verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet (7 Uhr
bis 14 Uhr).
Sollte ein weiterer Bedarf an Ganztagesplätzen entstehen, können diese in der
Kindertageseinrichtung Hanfäcker zur Verfügung gestellt werden.

4. Bedarf an Ganztagesplätzen für Grundschulkinder
Der ab dem Schuljahr 2026/2027 sukzessiv eingeführte Anspruch auf
Ganztagesbetreuung kann voraussichtlich erfüllt werden. Bei Bedarf muss der
Einsatz von Fachpersonal ausgebaut werden.

5. Maßnahmen zur Bedarfsdeckung
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, Vorschläge über Maßnahmen zur
Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen zu erarbeiten. Der Gemeinderat wird
darüber zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Verteiler: 1 x Hauptamt



Örtliche Bedarfsplanung für die Kinderbetreuungseinrichtungen in
Berglen

Dem Gemeinderat wird die örtliche Bedarfsplanung für die Kinderbetreuungseinrichtungen in

Berglen vorgestellt (siehe Anlage).

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: €
laufend: 500.000 - 600.000 €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

 davon Sachkosten: €

 davon Personalkosten: 500.000 - €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto:
- ;
Höhe: €

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung
erfolgt über:

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Die örtliche Bedarfsplanung für Kinderbetreuungseinrichtungen wird wie folgt festgestellt:

1. Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren (U 3)
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Im Kitajahr 2022/2023 stehen genug Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur

Verfügung.

Da die Kinder ab zwei Jahren in AM-Gruppen betreut werden können, wird der Bedarf mit

dem weiteren Ausbau der Ü 3 -Plätze in altersgemischten Gruppen gedeckt (siehe 2.).

2. Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder über drei Jahren (Ü 3)

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt liegt ab dem

Kitajahr 2023/2024 über dem Bestand. Um den Bedarf zu decken, werden insgesamt

mindestens 60 zusätzliche Ü 3-Betreuungsplätze benötigt.

Zur Schaffung dieser Betreuungsplätze sollen drei weitere Gruppen eingerichtet werden,

davon mindestens eine Gruppe spätestens zum Ende des Kitajahres 2023/2024 und drei

Gruppen zum Ende des Kitajahres 2024/2025.

Bei der Wahl der Betreuungsform wird berücksichtigt, dass teilweise auch der Bedarf zur

Betreuung von Kindern ab zwei Jahren damit abgedeckt wird, weshalb mindestens zwei

Gruppen altersgemischt für Kinder von zwei Jahren bis Schuleintritt eingerichtet werden

sollen.

3. Bedarf an Ganztagesplätzen für Kinder von einem Jahr bis Schuleintritt

Die zusätzlichen Plätze werden mit verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet (7 Uhr bis 14

Uhr).

Sollte ein weiterer Bedarf an Ganztagesplätzen entstehen, können diese in der

Kindertageseinrichtung Hanfäcker zur Verfügung gestellt werden.

4. Bedarf an Ganztagesplätzen für Grundschulkinder

Der ab dem Schuljahr 2026/2027 sukzessiv eingeführte Anspruch auf Ganztagesbetreuung

kann voraussichtlich erfüllt werden. Bei Bedarf muss der Einsatz von Fachpersonal ausgebaut

werden.

5. Maßnahmen zur Bedarfsdeckung

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, Vorschläge über Maßnahmen zur Deckung des

Bedarfs an Betreuungsplätzen zu erarbeiten. Der Gemeinderat wird darüber zu einem

späteren Zeitppunkt entscheiden.

Verteiler: 1 x Hauptamt































































Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 26.04.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 13 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 14
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Herr Gemeinderat Armin Haller
Herr Gemeinderat Oliver Klenk
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik

Unentschuldigt :

Herr Gemeinderat Dieter Beck

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

5. Vergabe der Arbeiten zur Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen und
Umgestaltung des Brunnenplatzes in der J.-S.-Bach-Straße in
Oppelsbohm

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 23/2022 vor. Die Vorlage ist
Bestandteil des Protokolls.

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Wolfgang Blank vom Planungsbüro Blank in Stuttgart.

Nachfolgend erläutert Bauamtsleiter Rabenstein den Sachverhalt. Er weist darauf hin, dass bei
der Submission nur ein Angebot vorlag. Das Angebot der Firma Mayer GmbH liegt 26% über der
Kostenberechnung. Die Ursachen hierfür liegen in den derzeit stark steigenden Rohstoff- und
Energiepreisen infolge der Ukraine-Krise. Es ist nicht davon auszugehen, dass das Projekt
künftig günstiger wird. Zudem sind Finanzmittel aus dem ELR-Programm in Höhe von 93.200 €
für das Vorhaben bewilligt worden.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es momentan sehr schwierig ist, Firmen zu bekommen.
Es wäre jedoch ein Fehler, die geplante Umgestaltung jetzt abzubrechen.

Gemeinderat Hammer ist ebenfalls der Meinung, dass die Maßnahme so schnell wie möglich
umgesetzt werden sollte.

Gemeinderätin Dr. Reichart kann ihre Zustimmung zur geplanten Maßnahme nicht erteilen, da
sie grundsätzlich mit der Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen nicht einig ist.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Scherhaufer teilt Bauamtsleiter Rabenstein mit, dass die
Verwaltung aktuell davon ausgeht, dass die Preise gehalten werden können.



Der Gemeinderat fasst mit zwölf Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen folgenden
Beschluss:

1. Die Firma Mayer GmbH aus Leutenbach erhält den Auftrag für die Arbeiten für die
Umgestaltung des Brunnenplatzes in der J.-S.-Bach-Straße in Oppelsbohm zu einem
Angebotspreis von 236.229,28 €.

2. Die Vergabe der Elektroarbeiten und der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen der
laufenden Verwaltung durch den Bürgermeister.

Verteiler: 1 x Bauamt



Vergabe der Arbeiten zur Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen und
Umgestaltung des Brunnenplatzes in der J.-S.-Bach-Straße in

Oppelsbohm

Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung am 14.12.2021 den Baubeschluss für die

Umgestaltung des Brunnenplatzes in der J.-S.-Bach-Straße in Oppelsbohm und beauftragte die

Verwaltung mit der Ausschreibung der Arbeiten.

Da die Verwaltungsvorschrift Investitionsfördermaßnahmen öA bis zum 31.03.2022 verlängert

wurde, mussten die Arbeiten nicht öffentlich ausgeschrieben werden, sondern es konnte

aufgrund der Kostenberechnung eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden. Das

Planungsbüro Blank aus Stuttgart unterstützte die Verwaltung dabei.

Insgesamt wurden zehn Firmen aus der Umgebung vorab kontaktiert und anschließend

aufgefordert ein Angebot abzugeben. Die Submission fand am 23.03.2022 um 11:30 im kleinen

Sitzungssaal des Rathauses in Oppelsbohm statt. Zu dieser lag allerdings nur ein Angebot der

Firma Mayer GmbH aus Leutenbach vor. Die anderen angefragten Firmen haben aus

Kapazitätsgründen abgesagt bzw. konnten nach eigenen Aussagen wegen Engpässen bei der

Materialverfügbarkeit und der volitalen Rohstoff- und Energiepreise infolge der Ukraine-Krise

keine realistischen Angebote unterbreiten. Das Angebot der Firma Mayer liegt bei 236.229,28 €.

Die Kostenberechnung des Büro Blank vom 26.11.2021, welche dem Gemeinderat zum

Baubeschluss am 14.12.2021 vorlag, beläuft sich insgesamt auf 282.232,66 €. Hierin sind

allerdings auch die Kosten für das Versetzen des Telekomschaltkastens, die

Straßenbeleuchtung und das Planungshonorar enthalten, welche nicht Teil der Ausschreibung

waren.

Abzüglich dieser Kosten belief sich Berechnung für die Landschaftsbauarbeiten und den

Brunnen, welche ausgeschrieben wurden, auf 187.266,25 €. Das Angebot der Firma Mayer

GmbH liegt somit rund 49.000 € bzw. 26 % über der Kostenberechnung.

Aufgrund der oben beschriebenen angespannten Situation empfiehlt die Verwaltung dem

Gemeinderat dennoch, die Arbeiten an die Firma Mayer GmbH zu vergeben. Aus Sicht der

Verwaltung kann das Projekt nicht verschoben werden, da zum einen keine Gründe vorliegen,

die eine Aufhebung der Ausschreibung rechtfertigen, und zum anderen Finanzmittel aus dem

ELR-Programm in Höhe von 93.200 € für das Vorhaben bewilligt wurden. Die Vorarbeiten zur

Umsetzung des Projekts (u.a. Versetzen von Telekomschaltkasten, Verlegung von

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/023/2022 658.41
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Stromleitungen) wurden in KW 13-15 durchgeführt.

Die Kosten der ausgeschriebenen Arbeiten, Nebenkosten inkl. Planungshonorar in Höhe von rd.

43.600 € sowie die Kosten für den Einbau der Technik des Brunnes in Höhe von

3.517,12 € sollen unter dem Produkt 54100000 – 78720000/001 im Haushalt verbucht werden.

Auf dieser Haushaltstelle stehen für die Umgestaltung des Brunnenplatzes und für den Ausbau

der barrierefreien Bushaltestellen in Oppelsbohm insgesamt 586.000 € zur Verfügung.

Auf dem neugestalteten Brunnenplatz soll unabhängig davon eine E-Ladesäule aufgestellt

werden. Hierfür hat die Verwaltung Ende letzten Jahres nach dem Bundesförderprogramm

„Ladeinfrastruktur vor Ort“ einen Förderantrag gestellt, welcher am 29.03.2022 mit einem

Zuschuss von 8.800 € bewilligt wurde. Voraussetzung ist u.a., dass die E-Ladesäule bis Ende

2022 errichtet wird. Diese kann allerdings erst aufgestellt werden, wenn die entsprechenden

Arbeiten für die Umgestaltung des Brunnenplatzes stattgefunden haben. Die Kosten für die E-

Ladesäule belaufen sich auf rd. 10.500 €, welche unter dem Produkt 54100000-78710000/300

im Haushalt gebucht werden, ebenso wie der Hausanschlusskasten in Höhe von 7.102,34 € und

der Einbau des Zählers in Höhe von 685,44 €. Diese Kosten waren aufgrund der inzwischen

vorangeschrittenen Planung nicht in der Kostenberechnung vom 26.11.2021 enthalten, da sie

nur die E-Ladesäule betreffen, die in diesem Zusammenhang aufgestellt werden soll.

Da der Platz neugestaltet wird, ist auch vorgesehen, die Straßenbeleuchtung entsprechend

anzupassen. Es sollen daher insgesamt vier Mastleuchten, zwei im Bereich des Brunnens und

zwei im hinteren Bereich der Stellplätze platziert werden. Die Kosten belaufen sich auf ca.

10.959 €. Unter dem Produkt 54100000-78730000/200 stehen im Haushalt 2022 insgesamt

138.000 € zur Verfügung.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: 93.200 €

8.800 €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig:

- 283.336,10 €, ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto 54100000 – 78720000/001, Höhe: 586.000 €

- 18.287,78 €, ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto 54100000-78710000/300, Höhe: 32.000 €



- 10.958,45 €, ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto 54100000-78730000/200, Höhe: 138.000 €

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

3. Die Firma Mayer GmbH aus Leutenbach erhält den Auftrag für die Arbeiten für die

Umgestaltung des Brunnenplatzes in der J.-S.-Bach-Straße in Oppelsbohm zu einem

Angebotspreis von 236.229,28 €.

4. Die Vergabe der Elektroarbeiten und der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen der

laufenden Verwaltung durch den Bürgermeister.

Verteiler:

1 x Bauamt







Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 26.04.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 13 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 14
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Herr Gemeinderat Armin Haller
Herr Gemeinderat Oliver Klenk
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik

Unentschuldigt :

Herr Gemeinderat Dieter Beck

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

6. Sanierungsarbeiten an der Fassade der Turn- und Versammlungshalle
sowie der Grundschule in Steinach

Hierzu liegt die Sitzungsvorlage 30/2022 vor. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.

Nachfolgend erläutert Bauamtsleiter Rabenstein den Sachverhalt ausführlich.
Die Maßnahmen sollen sehr zeitnah durchgeführt werden. Für die Durchführung der
Instandsetzung ist eine Einrüstung des Gebäudes vorgesehen. So können Dach, Fenster und
Fassade auf weiteren Sanierungsbedarf geprüft werden, da viele Stellen höhenbedingt nicht
einsehbar sind. Es bleibt zu hoffen, dass sich genügend Firmen an der Ausschreibung
beteiligen.

Gemeinderat Käßer hält den Zeitplan für ambitioniert und bezweifelt, ob er einzuhalten ist.

Nachdem die Maßnahmen im Vorfeld bereits mit entsprechenden Firmen besprochen wurden,
geht Bauamtsleiter Rabenstein davon aus, dass der genannte Ausführungszeitraum eingehalten
werden kann. Dies setzt allerdings die Teilnahme der Firmen an der Ausschreibung und die
Materialverfügbarkeit voraus.

Gemeinderätin Höflich möchte wissen, warum eine beschränkte Ausschreibung gewählt wurde,
wenn es fraglich ist, ob man überhaupt ein Angebot bekommt.

Bauamtsleiter Rabenstein informiert, dass man das Verfahren der beschränkten Ausschreibung
gerne anwendet, da im Vorfeld gegenüber der öffentlichen Ausschreibung die teilnehmenden
Firmen bekannt sind.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:

1. Der Beschluss zur Instandsetzung der Fassade der Turn- und Versammlungshalle
sowie der Schule Steinach wird gefasst.



2. Der Vorsitzende wird dazu ermächtigt, die beschränkte Ausschreibung der für die
Sanierung notwendigen Arbeiten durchzuführen und die jeweils wirtschaftlichste
Bieterin zu beauftragen. Sollte aufgrund der aktuellen Marktsituation eine
überplanmäßige Ausgabe erforderlich sein, kann die Zuschlagserteilung dennoch
im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch den Bürgermeister erfolgen.

Verteiler: 1x Bauamt



Sanierungsarbeiten an der Fassade der Turn- und Versammlungshalle
sowie der Grundschule in Steinach

Die Turn- und Versammlungshalle sowie die Grundschule Steinach verfügen über eine

gemeinsame Fassade, welche hauptsächlich aus verputztem Mauerwerk und Holzelementen

besteht. Diese sind, bedingt durch Witterungseinflüsse, an einigen Stellen stark

sanierungsbedürftig.

Die notwendigen Arbeiten an der Fassade umfassen unter anderem das Aufarbeiten und

Streichen der Holzoberflächen. Die Fundamente des hölzernen Vordachs über dem

Haupteingang müssen hinsichtlich des Materialzustands und der Standsicherheit überprüft

sowie bei Bedarf instandgesetzt werden. Auch der Putz der Außenwände muss an einigen

Stellen ausgebessert werden. Dies trifft insbesondere auf die östliche Wand der Turnhalle in

Richtung Lindenstraße zu, an welcher der Putz im Sockelbereich vollständig erneuert werden

muss. Für die Durchführung der Instandsetzungsarbeiten muss das Gebäude vollständig

eingerüstet werden. Während der Standzeit des Baugerüsts werden Dach, Fenster und

Fassade auf weiteren Sanierungsbedarf geprüft. Architektin Ursel Ackermann wurde von der

Verwaltung mit der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für die Arbeiten beauftragt.

Zum aktuellen Stand können die Mängel noch mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand

instandgesetzt werden. Die Verwaltung empfiehlt daher eine zeitnahe Umsetzung der

Sanierungsmaßnahmen. Da der Baustoffmarkt und die Verfügbarkeit von Baufirmen aktuell von

starken Schwankungen betroffen sind, empfiehlt die Verwaltung dem Gemeinderat zudem, den

Vorsitzenden mit der Ausschreibung und der Vergabe der Gewerke an die jeweils

wirtschaftlichste Bieterin zu beauftragen. Dadurch kann den in Frage kommenden Baufirmen

ohne Abhängigkeit von den weiteren Sitzungsterminen des Gemeinderats ausreichend Zeit zur

Erstellung der Angebote und ggf. Beschaffung des Materials gegeben werden.

Bei einem entsprechenden Beschluss durch den Gemeinderat können die Arbeiten ohne

größeren Zeitversatz beschränkt ausgeschrieben, vergeben und in den Kalenderwochen 29 bis

35 durchgeführt werden.

Die für die Sanierungsarbeiten notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 19.000,00 € wurden

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
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unter dem Produktsachkonto 21100100 – 42110000 (Gebäudeunterhaltung Schule Steinach)

sowie 34.000,00 € auf 42410102 – 42110000 (Gebäudeunterhaltung Turn- und

Versammlungshalle Steinach) für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

Schäden am Sockelbereich der Fassade der Turn- und Versammlungshalle



Stützpfeiler des Vordachs über dem Haupteingang



Verwitterung der Holzfassade an der Turn- und Versammlungshalle

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:



Einnahmen:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: ca. 50.000,00€
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

 davon Sachkosten: ca. 50.000,00 €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto:
21100100 – 42110000; 19.000,00 €

42410102 – 42110000; 34.000,00 €

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung
erfolgt über:

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

3. Der Beschluss zur Instandsetzung der Fassade der Turn- und Versammlungshalle

sowie der Schule Steinach wird gefasst.

4. Der Vorsitzende wird dazu ermächtigt, die beschränkte Ausschreibung der für die

Sanierung notwendigen Arbeiten durchzuführen und die jeweils wirtschaftlichste

Bieterin zu beauftragen. Sollte aufgrund der aktuellen Marktsituation eine

überplanmäßige Ausgabe erforderlich sein, kann die Zuschlagserteilung dennoch

im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch den Bürgermeister erfolgen.

Verteiler:

1x Bauamt



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 26.04.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 13 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 14
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Herr Gemeinderat Armin Haller
Herr Gemeinderat Oliver Klenk
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik

Unentschuldigt :

Herr Gemeinderat Dieter Beck

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

7. Ausübung der Belegungsrechte für die Wohnungen der
Kreisbaugesellschaft Waiblingen im Gebäude Holzwiesenstraße 2 in
Berglen-Rettersburg

Der stellvertretende Kämmerer Kisa erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage
29/2022. Diese ist Bestandteil des Protokolls.
Er weist darauf hin, dass die einzige zwingend notwendige Voraussetzung für eine Bewerbung
das Vorliegen eines Wohnberechtigungsscheins ist. Des Weiteren muss die soziale Dringlichkeit
gewichtet werden. Künftig sollen Belegungsrechte nach den vom Gemeinderat zu
beschließenden Richtlinien ausgeübt werden. Die Richtlinie wurde von der Rechtsanwaltskanzlei
Eisenmann, Wahle, Birk & Weidner erstellt und gewährt eine Rechtssicherheit.

Der Vorsitzende fügt an, dass der Gemeinderat auch Abweichungen von diesen Richtlinien in
gewissen Fällen zulassen kann. Außerdem besteht kein Rechtsanspruch auf die Zuteilung einer
Wohnung.

Gemeinderätin Rommel führt aus, dass das Thema sehr ausführlich innerhalb der Fraktion
besprochen wurde. Das Punktesystem ist nachvollziehbar und einleuchtend. Um jeder Person
einen Zugang zum Bewerbungsbogen zu gewähren, sollte die Verwaltung auch im Amtsblatt
darüber informieren.

Herr Kisa sagt zu, im Amtsblatt darauf hinzuweisen, dass Wohnberechtigungsscheine im
Rathaus erhältlich sind.

Gemeinderätin Höflich möchte wissen, ob die Mietverträge befristet sind, sofern sich an der
Situation etwas ändert.

Herr Kisa informiert, dass der Mietvertrag nach Aussagen der Kreisbau unbefristet ist. Zum
Zeitpunkt der Bewerbung muss nur der Wohnberechtigungsschein vorliegen.



Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der vorgeschlagenen Vorgehensweise zu. Belegungsrechte
werden künftig gemäß der in Anlage 4 dargestellten Richtlinie ausgeübt.

Verteiler: 1 x Kämmerei
1 x Ordnungsamt



Ausübung der Belegungsrechte für die Wohnungen der
Kreisbaugesellschaft Waiblingen im Gebäude Holzwiesenstraße 2 in

Berglen-Rettersburg

Im Zuge des Neubaus der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in Berglen-Rettersburg

errichtet die Kreisbaugesellschaft im 1. Obergeschoss und im Dachgeschoss insgesamt

12 sozial geförderte Wohnungen, welche zum 01.08.2022 bezugsfertig werden.

Die Gemeinde Berglen hat sich für diese Wohnungen, die von der Kreisbaugesellschaft

auch verwaltet werden ein Belegungsrecht einräumen lassen.

Die Mietpreise werden deutlich unter dem aktuellen Mietspiegel liegen. Der

Quadratmeterpreis beläuft sich auf ca. 8,38 €.

Dieses Belegungsrecht der Gemeinde ist diskriminierungsfrei auszuüben. Eine

Beschränkung der Bewerber nur auf Bewohner aus Berglen ist nicht möglich.

Einzige zwingend notwendige Voraussetzung für eine Bewerbung ist das Vorliegen

eines Wohnberechtigungsscheins. Welche Bevölkerungsgruppe hierfür berechtigt ist,

kann aus der in der Anlage 1 dargestellten Broschüre entnommen werden.

Die Wohnungen teilen sich in acht Zweizimmer-Wohnungen, drei Dreizimmer-

Wohnungen und eine Vierzimmer-Wohnung auf. Alle Wohnungen verfügen über einen

Vinylboden und über einen Fliesenbelag, die Bäder sind entweder mit Badewanne oder

Dusche ausgestattet. Die Wohnungen werden ohne Küchenmöbel vermietet. Die

Anmietung eines Tiefgaragenstellplatzes ist verpflichtend. Die Grundrisse der

Wohnungen sind in der Anlage 2, die aufgerufenen Grundmieten mit Nebenkosten,

Stellplatzmiete und Kaution sind in der Anlage 3 dargestellt.

Die Verwaltung schlägt vor künftig Belegungsrechte nach den in der Anlage 4

dargestellten vom Gemeinderat zu beschließenden Richtlinien auszuüben. Die

dargestellte Richtlinie, welche aufgrund einer rechtlichen Einschätzungen der

Rechtsanwaltskanzlei Eisenmann, Wahle, Birk & Weidner aus Stuttgart erstellt wurde,

dient der Verwaltung dazu eine rechtlich verbindliche Vorentscheidung über die

Voraussetzungen der Wohnberechtigung und über den Grad der sozialen Dringlichkeit

zu treffen. Diese Richtlinie, deren konsequente Anwendung dem

Gleichbehandlungsgrundsatz entspricht, führt zu einer Selbstbindung der

Gemeindeverwaltung. Die dargestellte Punktetabelle soll ein Mittel sein, um die

Bewertung der sozialen Dringlichkeit transparent zu machen.

Die Ermittlung der Gesamtpunktzahl erfolgt durch Addition der erzielten Punkte

innerhalb der jeweils erfüllten Kriterien. Bei der Auswahl haben die Antragsteller/innen
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mit der höchsten Punktzahl den Vorrang, wobei für die Ermittlung der Punktzahlen die

Verhältnisse der Antragsteller/innen zum Zeitpunkt der Zuteilungsentscheidung

maßgebend sind. Bei Punktegleichstand erfolgt die Zuteilung an den chronologisch

älteren Antrag, wobei maßgebend der Zeitpunkt des formgerechten und vollständigen

Zugangs des Antrags ist. Bei gleichzeitigem Zugang entscheidet das Los. Bei der jetzt

anstehenden Erstvergabe für die Wohnungen in der Holzwiesenstraße 2 sollen alle

Anträge, welche bis zum Ende der Bewerbungsfrist eingehen als „zeitgleich

eingegangen“ gewertet werden.

Als weiterer Ausfluss dieser Richtlinie wird die Gemeindeverwaltung künftig vier

Wartelisten führen, welche sich wiederum an den Vorgaben des

Landeswohnraumfördergesetzes (LWoFG) zur Wohnungsgröße orientieren.

Alle Interessenten haben einen Bewerbungsbogen, welcher auf der Homepage der

Gemeinde zum Download bereitgestellt wird, auszufüllen und Ihren

Wohnberechtigungsschein sowie die entsprechenden Nachweise vorzulegen. Die

Interessenten können sich jeweils auf eine Wohnungsart entsprechend Ihrer

Haushaltsgröße bewerben. Die Zuteilung der Wohnungen erfolgt final über die

Kreisbaugesellschaft.

Die Daten der Interessenten werden dann an die Kreisbaugesellschaft übermittelt,

welche dann die Besichtigung der Wohnungen, die Bonitätsprüfung, die Ausfertigung

des Mietvertrages etc. übernimmt.

Das Bewerbungsverfahren startet vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats am
Mittwoch den 27. April 2022. Alle Informationen, sowie der Bewerbungsbogen werden
auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Bewerbungsphase endet
mit Ablauf des 15. Mai 2022, am 16. Mai 2022 werden die Anträge ausgewertet und die
Daten anschließend der Kreisbaugesellschaft übermittelt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Durch die Ausübung der Belegungsrechte entstehen keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat stimmt der vorgeschlagenen Vorgehensweise zu.
Belegungsrechte werden künftig gemäß der in Anlage 4 dargestellten Richtlinie
ausgeübt.

Verteiler:

1 x Kämmerei
1 x Ordnungsamt







































Richtlinien zur Vergabe von sozial geförderten Wohnungen in
Berglen mit Belegungsrecht der Gemeinde Berglen

1. Antragsberechtigung

a. Antragsberechtigt sind Einzelpersonen oder Ehepaare, eingetragene
Lebenspartnerschaften sowie nichteheliche Lebensgemeinschaften, wenn ein
Wohnberechtigungsschein gemäß den Vorgaben des LWoFG in der jeweils
gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Antragstellung nachgewiesen ist.

b. Der bzw. die Antragstellerin muss zudem volljährig und geschäftsfähig sein.

2. Antragsvoraussetzungen, Ausschluss und Rücknahme des Antrags

a. Für einen formgerechten Antrag hat der bzw. die Antragsteller/in das
Antragsformular zu verwenden und alle dortigen Vorgaben zu erfüllen. Dabei
sind insbesondere alle Personen anzugeben, die künftig in der beantragten
Wohnung wohnen sollen.

b. Ändern sich nach Antragstellung die tatsächlichen Umstände, die Auswirkungen
auf die Beurteilung des Antrags haben, ist der bzw. die Antragsteller/in dazu
verpflichtet, die Gemeinde Berglen über die geänderten Umstände unverzüglich
sowie mindestens in Textform (z.B. per E-Mail) unter folgendem Kontakt:
Gemeinde Berglen
Beethovenstraße 14-20
73663 Berglen
wohnberechtigung@berglen.de

zu informieren. Mögliche Nachteile, die sich daraus ergeben, dass etwaige
Änderungen nicht oder nicht rechtzeitig mitgeteilt wurden, gehen zu Lasten des
bzw. der Antragsteller/in.

c. Der bzw. die Antragsteller/in kann ihren Antrag jederzeit zurücknehmen und ist
ferner dazu berechtigt die angebotenen Wohnungen abzulehnen. Lehnt der bzw.
die Antragsteller/in jedoch drei adäquate Wohnungsangebote ab, gilt
dessen/deren Antrag nach der dritten Ablehnung als zurückgenommen.
Ein adäquates Wohnungsangebot liegt vor, wenn das Wohnungsangebot den
Bedürfnissen des/der Antragsteller/in nach den Voraussetzungen des LWoFG
entspricht und der Bezug der Wohnung zumutbar ist.

d. Der Antrag gilt ferner als zurückgenommen, wenn der Antragsteller/in um- bzw.
wegzieht.



e. Ein Antrag kann ausgeschlossen werden, wenn der bzw. die Antragsteller/in die
Geltung dieser Richtlinien nicht anerkennt, die Antragsberechtigung fehlt oder
Antragsvoraussetzungen nicht vorliegen, der Antrag unvollständig, Unterlagen
oder Erklärungen nicht rechtzeitig abgegeben werden oder wenn der bzw. die
Antragsteller/in in den nach diesen Richtlinien zu vergebenden Wohnungen nicht
selbst wohnen.

3. Antragsbewertung
Für die Auswahl aus mehreren berechtigten Antragstellern sind die in Ziffer 3 lit. a)
bis Ziffer 3 lit. c) genannten Auswahlkriterien anzuwenden und zu gewichten.
Besteht der Antragsteller aus mehr als einer Person, so muss mindestens eine
Person das Kriterium erfüllen, um die jeweilige Punktezahl zu erhalten.

a. Örtliche Gesichtspunkte

(1) Bewerber(Innen), die in Berglen seit mind. 5 Jahren
ihren Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Bewerbung
gemeldet haben

3 Punkte

(2) Bewerber(Innen), die in Berglen bis zu 5 Jahre ihren
Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Bewerbung gemeldet
haben

2 Punkte

(3) Bewerber(Innen), die in Berglen einen Arbeitsplatz
innehaben

1 Punkt

(4) Bewerber(Innen), von außerhalb Berglens 1 Punkt
(5) Bewerber(Innen), von außerhalb Berglens, die früher

mind. 5 Jahre in Berglen ihren Hauptwohnsitz gemeldet
hatten

2 Punkte

(6) Bewerber(Innen), die ehemals in Berglen gelebt haben,
bekommen nach 5 Jahren Wartezeit zwei Zusatzpunkte

2 Punkte

(7) Bewerber(Innen), von außerhalb Berglens bekommen
nach 5 Jahren Wartezeit einen Zusatzpunkt

1 Punkt

(8) Mind. 5 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für Berglen
(Nachweis erfolgt über eine Bescheinigung z.B. der
Feuerwehr oder von Vereinen)

2 Punkte

b. Schwerbehinderung

(1) Behinderte Bewerber(Innen), die im Besitz eines
Schwerbehindertenausweises mit mindestens 100 v.H.
M.d.E. und/oder dem Vermerk „G“ oder „aG“ sind

2 Punkte

(2) Behinderte Bewerber(Innen), die im Besitz eines
Schwerbehindertenausweises mit mindestens 50 v.H.
M.d.E. und infolge körperlichen, geistigen oder
seelischen Zustandes auf einen erleichterten Zugang
zur Wohnung angewiesen sind. Ein Nachweis erfolgt in
Form eines Attests

2 Punkte

c. Familiäre Gesichtspunkte



(1) Alleinerziehende i.S. d. LWoFG 1 Punkte
(2) Je Kind im Sinne des § 32 EStG (Kindergeldbezug) 1 Punkte
(3) Ungeborenes Kind (Nachweis erfolgt über Mutterpass) 1 Punkte
(4) Junge Familien im Sinne des LWoFG (beide Partner

unter 40 Jahre)
1 Punkte

(5) Bewerber(Innen), die das 65. Lebensjahr erreicht haben
oder älter sind

1 Punkte

4. Schlussbestimmungen

a) In besonderen und begründeten Ausnahmefällen und zur Vermeidung unbilliger
Härten kann der der Gemeinderat Abweichungen von diesen Richtlinien
zulassen.

b) Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung einer Wohnung nach diesen Richtlinien
besteht nicht.

c) Die Richtlinien treten nach der der Beschlussfassung in Kraft.



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 26.04.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 13 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 14
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Herr Gemeinderat Armin Haller
Herr Gemeinderat Oliver Klenk
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik

Unentschuldigt :

Herr Gemeinderat Dieter Beck

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

8. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden

Bei der Gemeindeverwaltung sind folgende Spenden eingegangen:

Florian Klinger Gartenbauprojekt NBS Simon 250,00 €
Alfred Kärcher Se.Co.KG Noch nicht geklärt 500,00 €
Ev.Gesamtkirchengemeinde
Winnenden Ukraine Notgeld 2.500,00 €
DI-Soric GmbH&Co.KG Schulbücherei NBS 250,00 €
Doris Strauss Ukraine Notgeld 100,00 €
Karl-Heinz und Ursula Moser Flüchtlingshilfe Ukraine 600,00 €

Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu.

Verteiler: 1 x Gemeindekasse




